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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.02.2001 

Geschäftszahl 

2000/17/0252 

Rechtssatz 

Sind an die Stelle der Steuererklärungen Festsetzungsbescheide gem § 151 Abs 2 Tir LAO getreten und ergeben 
sich auf Basis dieser Abgabenbemessungen keine Mehrleistungen, so ist aus § 11 Abs 3 lit b Tir GetrStG weder 
ein Verrechnungs- noch ein Erstattungsanspruch abzuleiten. 

Beachte 

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 

2000/14/0201 E 23. April 2001 


